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men wurden. Der Kanton Bern hat seit 1852 ein Gesetz über die

Erbschaftssteuer, zufolge dessen jährlich Tausende in die Staatskasse fließen.

Dieß sind mehrentheils Ersparnisse von haushälterischen Leuten, sollten
meines Erachtens Ersparnisse bleiben und namentlich zur Erziehung und

Bildung der Zugend verwendet werden und nicht als laufende Einnahmen und

Ausgaben in die Staatskasse fließen. Der Ertrag dieser Erbschaftssteuer sollte
uach meiner Ansicht zn einem unantastbaren Primarschulfond angelegt werden,

sei es in den Einwohnergeineinden, oder was Wohl zweckmäßiger sein würde,
als ei» allgemeiner StaatSprimarschulfoud, der durch die allgemeine Hypothekarkasse

zn verwalten wäre, wo dann diese Kapitalien auch in andern

Beziehungen ihre guten Früchte tragen würden, z. B. dnrch Darlehen an Gemeinden

zum Ankaufe von Schulland. Der Zins wäre jährlich der gegenwärtigen Staatszulage

beizulegen. Dabei wird aber Mancher lächeln und denken: das geht

langsam, dann würde ich es nimmer erleben, eine bessere Besoldung zu erhalten!

Allerdings geht das nur langsam und nur nach und nach; das ist aber

die Art und Weise des Mutzen. Hätte man bei Erlassung des oben erwähnten

Gesetzes die Sache so eingerichtet, es wäre schon jetzt eine schöne Summe

vorhanden; aber damals wehte der Wind am allerwenigsten günstig für die Lehrer.

Solothurn. Anerkennung. Der Reg.-Rath hat in Anbetracht der

Verdienste und der obwaltenden Verhältnisse beschlossen, den Herren Weißenbach

und Oberlehrer Roth, jedem für das verflossene Jahr eine Gehaltszulage

von Fr. 700 zu verabfolgen.

— Lehramtskandidaten. Letzter Tage wurden die Lehramtskandidaten

fiir die Ausnahme in das Lehrerseminar geprüft. Es hatte sich dieses

Jahr die außergewöhnliche Anzahl von 62 gemeldet. Aus diesen werden nur
15 der Bessern zur Aufnahme ausgezogen. Sehr erfreulich fühlte man dieses

Jahr die Einwirkung der Bezirksschulen, welche als sehr geeignete Vorbildungsschulen

angesehen werden müssen. Erfreulich waren auch im Vergleich zu

frühern Jahren die Fortschritte im Gesang.

Luzern. Kantonsschnle. Die Kantonsschnle war das verflossene

Schuljahr von 240 Schülern besucht; davon fallen auf die Realschule 89, auf
das Gymnasium und Lyceum 151. Die Theologie zählte 20 Zuhörer;
mithin die ganze Lehranstalt 260 Studenten, wovon eine gute Zahl den

Kantonen Aargau und St. Gallen angehört. Die Schlußfeier eröffnete Hr. Prof.
Bossard, Rektor der Realschule, mit einer Rede über die Wichtigkeit und den

hohen Nutzen des Studiums der Naturwissenschaften. »Das Studium der

Natur hat seine Berechtigung, wie jede andere Geistesthätigkeit, und es ist

Verblendung, wenn behauptet wird, daß es die Menschheit ans Irrwege führe,
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